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Bericht des Ausschusses für Verfassung und Verwaltung
'betreffend das Gesetz, mit dem § 1 Abs. 1 fit. ader 3. Ergänzung zum Landes-
beamten-Pensionsgesetz authentisch ausgelegt und das Landesbeamten·Pen-
sionsgesetz ergänzt wird (5. Ergänzung zum Landesbeamten-Pensionsgesetz)

(L-217/4-XXII)

Gemäß Art. 1 des Landesbeamten-Pensionsgeset-
zes, LGBI. Nr. 2211966, finden unter anderem die
§§ 1-57 des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340,
als landesgesetzliche Vorschriften mit der Maßgabe
sinng,emäßAnwendung, daß an Steile der Zuständig-
keit der obersten Organe der Voliziehung, des Bun-
des die der Landesreg'ierung tritt. Durch vier in der
Folge erlassene Landesgeselze (LGBI. Nr. 17/1970,
29/1971,511975und 661198G)wurden die als landes-
g'esetzliche Vorschriften anzuwendenden Bundesre-
gelungen durch weitere Bestimmungen ergänzt.

Mit der 3. Ergänzung zum Landesbeamten.Pen-
sionsgesetz, LGBI. Nr. 5/1975, wurde unter anderem
die 3. Pensionsgeselz-Noveile, BGBI. Nr. 216/1972,
und somit auch § 41 Abs. 2 des Pensionsg,eset-
zes 1985 in der derzeit geltenden Fassung' als lan-
desgesetzliche Vorschrift in Kraft gesetzt.

Der Bundesgesetzg,eberhat § 41 Abs. 2 des Pen-
sionsgeselzes 1965 durch Art. I des Bundesgeset-
zes BGBI. Nr. 774a11974 authentisch ausgelegt.
Diese Auslegung isl auch lür das Land und für die
Gemeindel1leinschließlich de'r Statutarstädte von we-
sentlicher Bedeutung,. Sie soil daher auch für den
landesgesetzlichen Bereich übernommen werden.

Weiters wurd,e mit Bundesgesetz vom 16. Novem-
ber 1980, BGBI. Nr. 558, die 7. Pensionsgesetz-No-
veile erlassen, die auch ais landesgesetzliche Be-
stimmung Anwel1ldungfinden soil.

Zu den einzelnen Bestimmungen wird bemerkt:

Zu Art. I:
Gemäß§ 41 Abs. 2 des als Landesvorschrift gei-
lenden Pensionsgesetzes 1965soil sich die Höhe
des ruhegenußfähigen Monatsbezug'esdes Beam-
ten des Ruhestandes dann entsprechend ändern,
wenn durch g,esetzlicheVorschriften die Höhe des
Gehaltes oder der ruhegenußfähigen Zulagen,der
Beamten des Dienststandes geändert wird. Mit
dieser Bestimmung, sollle das Entstehen von

'AIt- und Neupensionisten verhindert und damit
die sogenannte "Pensionsautomatik" auch für

. die Zukunft gesichert werden. Es war jedoch nicht
beabsichtigt, daß durch die Neueinlührung einer
ruhegenußfähigen Zulage oder durch die Erklä-
rung einer bestehenden Zulage als ruhegenuß-
fähig nach der Versetzung (dem übertritt) des
Beamten in den Ruhestand der ruhegenußfähige
Monatsbezug eines Ruheslandsbeamten g€ändert
wird.

Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch mit Er-
kenntnis des verstärkten Senates vom 24. Okto-
ber 1974,ZI. 646173und 1578173,eine andere Auf-
fassung vertreten. Daraufhin' beschloß der Na-
tionalrat eine authentische Interpretation des § 41
Abs.2 Pensionsgesetz.11l65 (BGBI. Nr. 774a11974).
Damit wurde klargesteilt, daß die durch die 20.,
23., 24., 26. und 27. Gehaltsgesetz-Noveile neu-
eingeführten ruhegenußfähigen ZulaQ€n, bei Be-
messung des Ruhegenusses aer Beamten des
Ruheslandes, die vor Einführung dieser Zulagen
aus dem Dienststand ausgeschieden sind, nicht
zu berücksichligen, sind. Für den, Landesbereich
erfolgte keine authentische Interpretation. Im Er-
kenntnis vom 28. Mai 1980, ZI. 211819716,betref-
fend einen Bescheid des Stadtsenates der Lan-
deshauptstadt Linz vertrat der Verwaltungsge-
richtshof neuerlich die' bereits erwähnte Rechts-
auffassung. Eine Änderung dieses Rechtsstand-
punktes des Verwaltungsgerichtshofes ist nicht
zu erwarten.

Diese Rechtsauffassung betrilfl im Landesbereich
folgende ruhegenußfähige Zulagen:

a) Die Verwaltungsdienstzulage nach § 30 des
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung der
19. Ergänzung, zum Landesbeamtengesetz ist
erst seit 1. Dezember 1972 Bestandteil des
(ruhegenußfähigen~ Monatsbezuges. Sie wird
jedoch schon ab 1. Jänner 1974 bei ailen Ru-
hestandsbeamten, ihren Hinterbliebenen und
Angehörigen im Ruhe- bzw; Versorgungsge-
nuß gemäß Regierungsbeschluß vom 14. Jän-
ner 1974berücksichtig,t.

b) Die Verwendungszuiage nach § 30 a des Ge-
haltsgesetzes 1956 in der Fassung der 19.Er-
gänzung zum Landesbeamteng€selz ist eben.
falls seit 1. Dezember 1972 Bestandteil des
ruhegenußfähigen Monatsbezuges. Ihr ent-
sprachen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
einerseits die sogenannten "laufenden 80n-
derzulagen!' und "Personalzulag€n", die nach
Beschiüssen dar o. Ö. Landesregierung vom
31. Juli 1956, vom 21. Jänner 1957 und vom
12. Dez€mber 1960 dem Landesamtsdirektor,
den Abteilungsleilern, d€n Bezirkshauptmän-
nern, den Amtsvorsländen ete. sowie den zu-
geteillen Beamten des gesarnt€n Dienstberei-
ches mit entsprechender Verantwortung, Re-
präsentationsverpflichtung und erhöhter
dienstlicher Inanspruchnahme zuerkannt und
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soweit seit Oktober 1960 pensioniert -
auch als ZUlagen, zum Ruhegenuß gewährt
wurden. Aniäßlich' der Überleitung' in Verwen-
dungszulagen wurden' sie um 25% erhöht.
Weilers erhielten nach dem Beschluß der
o. ö. Landesregierung vom 30. Oklober 1967
Beamte, die ständig und überwiegend Tätig-
keiten verrichten,die, die Merkmale einer hö-
Ileren Verwendungsgruppe aufweisen als die,
in der der Beamte eingestuft ist, eine ruhe-
genußfählge Gehaltszulage von zwei Vor-
rückungsbeträgen. Die Überleitung in Verwen-
dungszulagen erfolgt in gleicher Höhe. Für die
Verrichtung von Diensten, die regeimäßig nur
von Beamten erwartet werden konnten, die
einen Spltzertdienstpostert inrtehattert, war bis
zur 19. Ergärtzurtg zum Landesbeamtertgesetz
generell keirte besondere Abgeltung vorgese-
hen.

c) Pflegedienstzulage urtd Pflegediertst-Chargen-
zulage nach §§ 30 bund 30 c des Gehaltsge-
selzes 1956in der Fassungder 19. Ergänzung
zum Landesbeamtengesetz sind seit 1. Jän-
ner 1972 Bestandteil des Bezug€s und wer-
den daher im Ruheg,enußaller Beamten, die
ab 1. Jänner 1972 in den Ruhestand g€treten
sind, berücksichtigt. Bis zum 31. Dezember
1971 bezogen Stationsschwestern, Ober-
schwestern, Oberhebammen, Inventarpfleger
und Oberpfleger eine "Funktionszulage", die
zwar nicht ruhegenußfähig war, jedoch als
anspruchsbegründende Nebengebühr im Sin-
ne des O. Ö. Nebengebührenzulagengesetzes
behandelt wird. Für jene Beamten des Sani-
tälshiIfsdiensles, Krankenpflegefachdienstes
etc.; die vor dem 1. Jänner 1972 in den Ruhe-
stand getreten sind, wurde die Pflegedienst-
zulage und eine eventuelle Pflegedienst-Char-
genzulage im Ruhegenuß bisher nicht berück-
sichtigt.

d) Die Leistungszulage g,emäß,§ 30d des Ge-
haltsgeselzes 1956 in der Fassung der 19. Er-
gänzung zum Landesbeamtengesetz trat mil
Wirkung vom 1. Juli 1975 an die Stelle der
sogenannten "Verwendungsgruppenzulage".
Diese galt gemäß dem Regierungsbeschluß
vom 23. Mai 1966 seit dem 1. Juli 1966 als
ruhegenußfähig.

Würde das Land Oberösterreich § 41 Abs. 2 Pen-
sionsg'esetz 1965 uneingeschränkt entsprechend
der Auffassung des Verwaltungsgerichtshofes an-
wenden" so würde das eine zusätzliche Belastung
von mindestens S 20 Millionen für 1981 und für
die Folgejahre jährlich mindestens von S 7,5 Mii-
lianen mit sich bringen. Auf Grund der §§ 2 und
45 des Slatutargemeinden-Beamtengesetzes in
der Fassung der Statutargemeinden-Beamtenge-
setz-Novelle 1969, LGBI. Nr. 28, isl von dieser
Rechtslage auch die Stadt Linz betroffen; in
ihrem Falle würden sich Beiastungen in ähnlicher
Höhe erg€ben.
Aus diesen Gründen Ist es erforderlich, auch für
den Landesbereich § 41 Abs. 2 Pensionsge-
setz 1965 In dem Sinne authentisch zu interpre-
tieren, wie er ursprünglich verstanden wurde.

Im einzelnen isUolgendes auszuführen:

Zu Art. lAbs. 1:

Nicht nur für bereits eingeführte Zulagen, son-
dern auch für den Fall, daß künflig eine Zulage
eingefÜhrt oder eine bereits bestehende Zulage
ais ruhegenußfähig erklärt wird, soll sich für Per-
sonen, denen vorher ein Anspruch auf Ruhe- oder
Versorgungsbezug angefallen Ist, nur dann eine
Änderung der Ruhegenußbemessungsgrundlage
ergeben, wenn dies ausdrücklich vorgesehen
wird.

Zu Art. lAbs. 2 bis 6:

Durch diese Bestimmungen sollen die Regelun-
gen, die auf diesem Gebiet in den,vergangenen
Jahren im Wege von Regierungsbeschlüssen,be-
reits gelraffen wurden, gesetzlich abgesichert
werden. Es wird aber auch danach g,etrachtet,die
Ansprüche der sogenannten Altpensionisten an
die Ansprüche der übrigen Bezieher von Ruhe-
und Versorgungsgenüssen etappenweise heran-
zuführen, um einerseits das Entstehen bzw. Wei-
terbestehen von sogenannten Allpensionisten zu
vermeiden, andererseits aber auch dje finanziel-
len Belastungen, der Gebietskörperschaften in
vertretbaren Grenzen zu halten.

Eine besondere Regelung für die Verwendungs-
zulage soll nicht stattfinden. Soweit vor Einfüh-
rung' der Verwendungszulage bereits ZUlag,enbe-
standen, die ihr entsprachen,wurden>diese ohne-
hin bereils in die Ruhegenußbemessungsgrund-
lage einbezogen. Im übrigen ist zu bedenken, daß
die Verwendungszulage in jedem Einzelfall zu
bemessen wäre, da Ihre Höhe nicht generell im
Gesetz festgelegt isl. Dies würde insbesondere
bei Beamten, die bereits vor längerer Zeil in den
Ruhestand getreten sind, oder dann, wenn nur
mehr Versorgungsgenußempfängerleben, nur mit
sehr großen, administrativen Schwierigkeiten
möglich sein. Jedenfalls aber würde es einen
beträchtlichen>und im Endeffekt kaum zu recht-
fertigenden Verwallungsaufwand mit sich brin-
gen. Für jene Stationsschweslern, Oberschwe-
stern, Oberhebammen, Inven,tarpflegerund Ober-
pfleger, die bereils eine sogenannte "Funktions-
zulage" bezogen,bzw. noch beziehen (die als an-
spruchsbegründende Nebengebühr im Sinne des
O. Ö. NebengebühreniZuiagengesetzesbehandelt
wird), müßte an sich eine Sonderregelung getrof-
fen werden, wonach dieser Personenkreis nur
Anspruch auf den jeweiligen, Differenzbetrag zur
Pflegediensf,. bzw. Pflegedienst-ChargeniZulage
haben dürfte. Im Hinblick auf die Geringfügigkeit ""
dieser Beträg,e und die Schwierigkeiten der Er-
miltlung des Anteiles der Nebengebührenzulage,
der auf jene Funktionszulage zurückgeht, wird
jedoch von einer diesbezüglichen speziellen ge-
setzlichen Regelung.Abstand genommen>.

Abs. 5 soll bereits auf Grund anderer Auslegun-
gen des § 41 Abs. 2 Pensionsgesetz bescheid-
mäßig erworbene Ansprüche unberührt lassen.
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Die Koslen der Etappenregelung werden voraus-
sichtlich betrage,,:

a) 1982:
für Leistung,szulagen S 2,000.000,-
tür Pflegedienst- und Pfiege-
dienst-Chargenzulagen S 1,000.000,-

b) 1983:
für Leistungszulagen S 3,500.000,-
für Pflegedienst- und Pflege-
d,ienst-Chargeno:ulagen S 1,750.000,-

cl ab 1984 jährlich:
für Leistungszulagen S 5,000.000,-
für Pflegedienst- und Pflege-
dienst-Chargenzuiagen S 2,500.000,-

Diese Beträge werden etwa in der oben ange-
führten, Höhe den Pensionsaufwand auch in den
Folgejahren belasten" da die natürliche Verrin-
gerung der Zahl dieser Pensionsparteien durch
die laufende Valorisierung der Pensionsle!stun-
gen etwa kompensiert werden,wird.

Zu Art. 11:
Die zu übernehmende bundesgesetzliche Bestim-
mung wurde getroffen, um dem Erkenntnis des

Schwarzinger

Obmann
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Verfassungsgerichtshofes vom 27. Juni 1979,
G 115/78-8, nachzukommen, mit dem einige Worte
im § 19 Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 als ver-
fassungswidrig aufgehoben wurden. Die Ober-
nahme ist erforderlich, um einer alifäliig,en Maß-
nahme des Verfassungsgerichtshofes bezüglich
der entsprechende" Landesvorschrift zuvorzu-
kommen. Im übrigen ist auf die eingehende Mo-
livierung zur bundesgesetzlichen Vorschrift zu
verweisen.
Die übrigen, Bestimmungen, der 7. Pensionsge-
setz-Novelie sind nichl als landesgesetzliche Vor-
schriften zu übernehmen" da sie bundesgesetz-
liehe Vorschriften betreffe", welche ihrerseit,'-
nicht ais landesgesetzliche Vorschriften gelte".

Der Ausschuß für Verfassung und Verwaltung be-
antragt, der Hohe Landtag möge das beigefügte Ge: .
setz, mit dem § 1 Abs. 1 111.ader 3. Ergänzung zum
Landesbeamten-Pensionsgeselz authentisch ausge-
legt und das Landesbeamlen.Penslonsgesetz ergänzt
wird (5. Ergänzung zum Landesbeamten-Penslons-
gesetz), beschließen.

Linz, am 22. Oklober 1981

Or. PUhringer
Berichlerstatler
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Gesetz

vom ,

mit dem § 1 Abs. 1 1iI. ader 3. Ergänzung zum Landesbeamten-Penslonsgesetz authentisch ausgelegt
und das Landesbeamten-Pensionsgesetz ergänzt wird (5. Ergänzung zum Landesbeamlen-Penslonsgeselz)

Der o. Ö. Landtag hat beschlossen:

Artikel I

(1) § 41 Abs. 2 des Pensionsgeselzes 1965,
BGBI. Nr. 340. in der Fassung der Bundesgesetze
BGB\. Nr. 200/1969, 226/1970, 216/1972, 320/1973,
393/1974, 280/1978, 684/1978, 104/1979 und 558/1980,
soweit er als I'andesgesetzliche Vorsch,ritt für Landes-
beamte (§ 1 des Landesbeamtengesetzes,
LGB\. Nr. 27/1954, in der Fassung der Landesgesetze
LGB\. Nr. 7/1958, 17/1961, 6/1966, 22/1966, 29/1969
und 69/1973) g'emäß Art. 1 Abs. 1 des Landesbeam-
ten.Pensionsgesetzes, LGB\. Nr. 22/1966, bzw. der
3. Ergänzung zum Landesbeamten-Pensionsgesetz,
LGB\. Nr. 5/1975, in Geltung' steht, wird gemäß § 8
des Allgemeinen, Bürgerlichen Gesetzbuches ange-.
sichts der Worte "die Höhe" vor den Worten "des
Gehaltes oder der ruhegenußfähigenl Zulagen"
authentisch dahin ausgelegt, daß die Einführung
neuer ruhegenußfählger Zulagen oder die Erklärung
bestehender Zulagen ais ruhegenußfähig keine Än-
derung, des ruhegenußfähigen Monatsbezuges der
Personen, denen vor Einführung, dieser Zulagen ein
Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsg,enuß ange-
fallen ist, zur Folge hat, soweit nicht in Abs. 2 bis 5
oder künftig anläßlich der Einführung einer Zulage
oder der Erklärung einer bestehenden, Zulage als
ruhegenußfähig gesetzlich ausdrücklich etwas ande-
res bestimmt wird.

(2) Die Verwaltung'sdienstzulage gemäß § 30 des
Gehaltsg,esetzes 1956, BGB\. Nr. 54, in der Fassung
der 19. ErgäniZung iZum LandesbeamtengesetiZ,
LGB\. Nr. 29/1975, gill mit Wirkung vom 1. Jän-
ner 1974 für Personen, denen. vor dem 1. Dezem-
ber 1972 ein Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungs-
g,enußang,efallen ist, als Bestandteil des ruhegenuß-
fähigen MonalsbeiZuges.

(3) Die Pfleg'edienstzulage und die Pflegedienst-
Chargenzulage g,emäß § 30 bund § 30 c des Ge-
haltsgesetzes 1956 in der Fassung der 19. Ergänzung
iZum Landesbeamtengeset~ gellen für Personen,
denen vor dem 1. Jänner 1972 ein Anspruch. auf
Ruhe- oder Versorgung,sgenuß angefallen ist, mit
Wirkung vom 1. Jänner 1982 im Ausmaß von 40 v. H.,
mit Wirkung vom 1. Jänner 1983 im Ausmaß von
70 v. H. und mit Wirkung vom 1. Jänner 1984 im vol-
len Ausmaß als Bestandteil des ruhegenußfähigen
Monatsbezuges.
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(,) Die Leistungszulage g'emäß§ 30 d des Gehalts-
gesetzes 1956 in der Fassung der 19. Ergänzung
zum Landesbeamtengesetz gilt für Personen, denen
vor dem 1. Juli 1966 ein Anspruch auf Ruhe- oder
Versorgungsgenuß angefallen ist, mil Wirkung' vom
1. Jänner 1982 im Ausmaß von 40 v. H., mil Wirkung
vom 1. Jänner 1983 im Ausmaß von 70 v. H. und mit
Wirkung vom 1. Jänner 1984 im vollen Ausma8, für
Personen, denen zwischen dem 1. Juli 1966 und dem
30. Juni 1975 ein Anspruch auf Ruhe- oder Versor-
gungsgenuß angefallen' ist, mit Wirkung vom 1. Juli
1975 im vollen Ausmaß als Bestandteil des ruhege-
nußfähigen Monatsbezuges.

(,) Ansprüche, die bereits mit Bescheid zuerkannt
wurden, werden durch diese Bestimmungen nicht
berührt.

(6) Den Personen, denen ein Ruhegenuß angefal-
len ist, sind die Personen' gleichzuhalten, die ihren
Versorgung,sgenußvon ihnen ableilen.

Artikel 11

(1) Für Landesbeamte sowie ihre Hinterbliebenen
und Angehörigen, gilt Art. I Z. 1 des Bundesgeselzes
vom 26. November 1980, mit dem das Pensionsge-
selz 1965 geändert wird, (7. Pensionsgeselz-Novelle),
BGBI. Nr. 558, sinngemäß als Il,ndesgesetzliche Vor-
schrift.

(2) An Stelle der Zuständigkeit der obersfen, Or-
g,ane der Vollziehung des Bundes tritt die der Lan-
desregierung.

Artikel 111

(1) Art. lAbs. 2 bis 6 trilt mit dem auf die Kund-
machung dieses Gesetzes folgenden Tag, 'soweil
jedoch rückwirkend Zulagen zu Bestandteilen des
ruhegenußfähigen Monatsbezuges erklärt werden,
mit dem jeweiligen Tag der Wirkung in Kraft.

(2) Art. 11trilt mit dem Tag' in Kraft, mit dem die
zugrundeliegende bundesrechtliche Vorschrift in
Kraft getreten ist.


